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le»chterung des Cantons Wallis abzwekce, ist eine den

vier Cmikoncn ausgelegte Requisition von ,40 Saum-

thiercn» und iza Fuhrwerken/ die zu den Transpor-
ten über den St. Bcrnhardsberg bestimmt/ theils

an Ort und Stellen angekommen / und theils unter-

wegens seyn sollen.

Dies alles beweist nun zwar nicht/ daß der Can-

ton Wallis nach dem Maaße seiner Aufopferungen/

welche durch den Zusammenfluß verschiedener Ursachen

grösser als in keinem andern Theile der Republik waren,
unterstützt worden sey. Allein es beweist doch/ daß

die Regierung denselben keineswegs seinem bcklagungs-

würdigen Schiksale überlasse»/ sondern ihm vielmehr

und zwar ausser allem Verhältnisse mit den übrigen

Cantonen diejenige Hülse geleistet habe/ welche die

Beschränktheit ihrer Mittel nur immer zulassu konnte.

Es beweist vorzüglich/ Bürger Repräsentanten! daß

der Vollziehungsausschuß keiner Aufforderung bedürfte/

um das Gesetz vom isten April/ zur Erleichterung
des Cantons Wallis, in Erfüllung zu bringen.

Gruß und Hochachtung!

Bern den 24. May >8°o.

Der Präsident des Vollz. Ausschusses/

D 0 l d e r.

Im Namen des Vollz. Ausschusses / der Gen. Sekr.

Mon sso n.

(Als Beylage zu dieser Botschaft liefern wir im
nächsten Stük/ den Beschlltß der Verwaltungskammer
von Wallis/ von dem darin die Rede ist.)

Gesetzgebung.

Senat, 2 7.. M a

Präsident: Mittelholz er.

Künzli als abgehender Sekretär/ erstattet den

gewohnten Bericht über den Zustand der Canzley der

befriedigend ist.

Der Präsident nimt den Namensaufruf vor und

hebt, da keine Geschäfte vorhanden sind, die Sitzung
auf.

Senat, 28. M a y.
Präsident: M it t el h 0 lz e r.

Ein Schreibe» des B. Glaire, Mitgl. des Vollz.
Raths, wird verlesen, wodurch er Bewilligung ver-

langt, im Laufe des kommenden Monats eine Brun,
nenkur im Ncuenburgischen gebrauchen zn können.

Senat, 29. M a y.
Präsident: M i t t e l h 0 lz er.

Der grosse Rath übersendet die Botschaft des Volks.
Ausschusses, die von den dem Canton Wallis biSdahim

zugekommenen Hülsslcistungen Rechenschaft giebt. (S.
den Anfang dieses Stücks.

D u c glaubt, daß alle hier aufgezählten Unterstüt-

zimgen wohl mögen verordnet, aber gewiß nicht alle

geliefert worden seyn. Er hat Aktenstücke der Vcrw.
Kammer darüber i» Händcn. Es sind von der Verw.
Kammer 9000 Ochsen und Kühe an die Armeen ge-

liefert worden, überdem 6a,000 Centner Heu und

ungeheure andere Requisitionen aller Artz und die

Partikularen haben lange die Truppen auf ihre Kosten-

erhalten müssen. Die grosse Frage ist zu sehen ob'

die Angaben der Vollziehung mit denen der Vorw.
Kammer übereinstimmen — und wenn auch alles

richtig befunden würde, kann dann das was die'

Vcrw. Kammer erhalten hat, in Verhältniß gesetzt

werden, mit dem was sie lieftrn mußte? Er verlangt
eine Commißion, welche die Aktenstücke untersuche und

einen detaillirten Bericht erstatte.
U steri. DieVerwalttmgskamer des Wallis als sie uns!

in einer Zuschrift die traurige Lage ihres Cant, schilderte,
behauptete ohne alle Unterstützung von der Regierung,
gelassen zu werden und sprach von einem bey dem-

ehmaligcn Direkten» vorhanden gewesnen und von derw

Vollz. Ausschuß fortgesezten Systeme, diesen Canton
der Verzweiflung und dem gänzlichen Ruin zu überlas--

sen: Sie erklärte daraufhin den gesellschaftlichen Vet-
trag für gebrochen und sprach sich selbst von ihrem

Pflichten los, indem sie ankündigte ihre Glieder wür-
den am i. Juni von ihren Stellen abtreten:.. Die:
Gesetzgebung, den Jammer des Ci Wallis tief ein-

psindend, übersah das Tadelnöwcrthe und wahrhaft
Sträfliche in dem Benehmen dieser Vcrw. Kammer
und ließ eine neue Aussoderung an die Vollziehung!
ergehen, diesen Canton nach Inhalt des Beschluss's

v. 1. Apr. zu unterstützen. Die verlesene Antwort der

Vollziehung thut uns deutlich dar, daß das Walks



weder vernachlcßigt ward noch ohne Unterstützung

blieb, daß dem Beschluß vom i. April, soviel mög-

lieh, Genüge geleistet ward — und daß die Verw.
Kammer des Wai'.is für ihren Canton wohl sehr

schlimm gesorgt hätte, wenn man sie beym Worte
nähme und den gesellschaftlichen Vertrag als gegen

das. Wallis aufgehoben, betrachten würde. Was sollte

mm die ron B. Duc verlangte Commißion untersu-

cyen? Kann sich der Senat zur Centralverwaltung
bilden, und die Rechnungen zwischen der Verwaltungs-
Hammer und der Vollziehung controlliren wollen? —
Wenn das Wallis leidet, so leidet leider noch mancher
andere Canton. Ich glaube nicht, daß über die

verlesene Botschaft etwas von uns verfügt werden kann.

Duc besteht auf seinem Antrag und verlangt gerade

um deßwillen was Usteri von der Verw. Kammer sagt,

nähere und genaue Untersuchung; er verlangt es im
Namen seines ganzen Cantons. Ich erwartete wohl,
sagt er, daß ein chmaliger Bürger von Zürich gegen

mich sprechen würde; — aber Sacre-dien ich wende

mich an die Rcpresentantcn dcs Volks, nicht an die

Bürger von Zürich.
K n bli glaubt wie Usteri, jezt bcdörfe der Gegen-

stand keiner weitern Untersuchung von uns. Es ist

leicht möglich, daß seit der Adresse vom Wallis ein

grosser Theil der Unterstützungen diesem Canton erst

zukam. >— Er findet übrigens die Antwort der Voll-
ziehung etwas unschicklich abgefaßt; der Vollz. Ans-
schuf? soll pflichtmäßig jederzeit bereit seyn, den Stell-
Vertreter» des Volks Aufschluß über seine Verrichtun-
gen zu geben.

Lastechcre verlangt als Ordnuuasmotion —
daß die von Duc gewünschte Untersuchung vorgenom-
men werde, aber der grosse Rath hat dazu die Im-
Elative: Er ladet den B. Duc ein, die Aktenstücke die

er hat, dem gr. Rath mitzutheilen.

Craucr entschuldigt die Verw. Kammer, die

im tiefen Gefühl des Elends ihres Cantons geschrieben

hat. Duc kann allenfalls seine Schriften ans unser

Bureau legen.

L ü t h a r d. Unser Beschluß machte allerdings der

Vollz. Commißion den Vorwurs das Gesetz vom i.
April nicht vollzogen zu haben; also durste sie sich

emch wohl etwas beleidigt finden. Es wäre möglich,

daß von den Anweisungen des Ministers des Innern
ein Theil noch nicht hätte bezahlt werden können.

Die Adresse der Verw. Kammer entschuldigt sich einzig

durch dgs Eleud des Cantons, ^hne dieß wäre ihr

Inhalt wahrhaft aufrührisch. Wir können nun weiter
nichts untersuchen; er verlangt Tagesordnung.

Duc utmr nun seinen Antrag zurück, bedauert
aber schr, daß man ihm nicht entsprechen wollte.

Der Beschluß wird verlesen, der den öffentliche«
Anklägern bey den Cantonsgerichtcn, Advocaturge»
schäste zu treiben erlaubt; also die Art. i und 2 des

Gesetzes v. Zten Merz 179? aufhebt — so jedoch,
daß jene wie bisdahin in Cixüprozcssen, in denen pein«
liehe verwickelt sind, die Advocatur nicht ausübe«
können.

M oser kann den Beschluß nicht annehmen, indem
dadurch die Prozesse verlängert und verzögert würden.

Lüthard. Wenn wir die öffentlichen Ankläger
gehörig zahlen könnten, so wäre die Verfügung vom
Lten Merz sehr gut; allein bey geringen Beso-ldungen
ist es unmöglich den öffentlichen Beamten die Ausübung
ihres Berufs zu verbieten. Der vffentl. Ankläger steht
unter dem Tribunal und sollte er seine öffentlichen
Geschäfte vernachläßigcn, so wird ihn das Tribunal
zur Ordnung weisen.

Der Beschluß wird angenommen.
Derjenige wird verlesen, der den Fleischverkauf den

Patenten unterwirft und den Vollz. Ausschuß einladet
den Räthen einen Tarif dazu vorzuschlagen.

Man verlangt eine Commißion.
Meyer v. A r b. findet dieß sehr unnöthig; durch

die Patente kann für die Gesundheit nicht gesorgt wer-
den; er will den Beschluß sogleich verwerfen. Wie
kann man dann mit deni Patcntenfystem immer fort,
fahren und so das Volk immer unruhiger machen
wollen. — Die Patente der Landvögte werden noch

lange nicht vergessen werden. — Man überlasse die

Polizeygesttze jeder Munizipalität.
Lüthard ist eigentlich mit Mcycrn einverstanden,

stimmt aber dennoch zur Commißion, um eine un«
tcrrichlende Discussion zu veranlassen.

Die Commißion wird beschlossen; fle besteht aus den

B. Meyer v. Arb., Münger und Brunner.
Der grosse Rath übersendet seine Verwcrftmgsakte

des yten Abschnitts der Constitution.
Auf den Bericht der Saalinspektoren und nach eini-

gcr Difcnßion, wird dem Oberfchreiber Schönsitgel
die Stelle eines Dollmefch einsweilen übertragen und
dafür sein Gehalt um 90 Louisd'or erhöhet ; für die

Wohnung, die ihm daö Gesetz als Oberfchreiber giebt,
soll er die jährliche Entschädigung von 15 Louisb'ox
empfangen.
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